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Fachspezifische Prüfungsordnung für den  
Masterstudiengang „Chemie“  

der Universität Bremen

Vom 4 . Juli 2012

 Der Fachbereichsrat 2 (Biologie/Chemie) hat auf sei-
ner Sitzung am 4 . Juli 2012 gemäß § 87 Absatz 1 Num-
mer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)  
i . V . m . § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 
(Brem .GBl . S . 375) folgende Prüfungsordnung beschlos-
sen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Masterstudiengänge (AT MPO) der Uni-
versität Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung .

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstu-
diengangs „Chemie“ sind insgesamt 120 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben . Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern . 

 (2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird 
der Abschlussgrad 

Master of Science
(abgekürzt M . Sc .)

verliehen . 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Der Masterstudiengang „Chemie“ wird als  
Masterstudium gemäß § 4 Absatz 1 AT MPO studiert . 

 8 .   Anlage 2d wird zu Anlage 2b und erhält die Bezeichnung „Anlage 2b Wahlbausteine“ .

 9 .  Die bisherige Anlage 2b wird zu Anlage 2d .

  10 .  Anlage 5 wird um folgende Zeilen ergänzt:

   „Bevor Modul AnBioMol belegt werden kann,
   muss Modul BC absolviert sein

   Bevor Modul PM 2 Mol belegt werden kann,
   muss Modul BC absolviert sein“

Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2011 in Kraft . Sie 
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht .

 Genehmigt, Bremen, den 2 . Juli 2012

 Der Rektor
 der Universität Bremen
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 (2) Die Anlage regelt die zu erbringenden Prüfungs-
leistungen und stellt den Musterstudienverlauf dar . 

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlmodule werden mindestens im jährlichen Turnus 
angeboten . 

 (4) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache, Module im Wahlbereich in deutscher oder 
englischer Sprache durchgeführt .

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (6) Module werden als Pflicht-, oder als Wahlmodule 
durchgeführt . Im Wahlbereich (Wahlmodule I-V) kön-
nen insgesamt 7 Module erbracht werden, davon flie-
ßen 5 Module gemäß § 5 Absatz 3 AT MPO in die Mas-
terprüfung ein . Dabei ist zu beachten, dass aus den 
Wahlbereichen der Module I-III zwingend je ein Modul 
in die Masterprüfung eingebracht werden muss .

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT MPO durchgeführt .

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT MPO durchgeführt . Der Prüfungsausschuss kann 
im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers 
weitere Prüfungsformen zulassen . 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt .

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT MPO in der jeweils gülti-
gen Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule . 

§ 6

Modul Masterarbeit (und Kolloquium)

 (1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 72 CP . 

 (2) Für die Masterarbeit werden 30 CP vergeben . 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 
24 Wochen . Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 4 Wochen genehmigen . 

 (4) Die Masterarbeit wird als Einzelarbeit erstellt . 

 (5) Zur Masterarbeit findet ein Kolloquium statt, 
dieses sollte innerhalb von vier Wochen nach Vorlage 
der Gutachten abgehalten werden . Für Masterarbeit 
und Kolloquium wird eine gemeinsame Note gebildet . 
Die Masterarbeit fließt dabei mit 75% und das Kollo-
quium mit 25% in die gemeinsame Note ein . 

 (6) Der Zeitraum für die Bewertung der Master-
arbeit soll so kurz wie möglich sein und vier Wochen 
nicht überschreiten . 

§ 7

Gesamtnote der Masterprüfung

 Die Note von Masterarbeit und Kolloquium macht 
40% der Gesamtnote aus, die übrigen 60% werden 
aus den mit den Kreditpunkten gewichteten Noten der 
benoteten Module gebildet .

§ 8

Inkrafttreten 

 Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung 
durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2011 in 
Kraft . Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, die ab 
dem Wintersemester 2011/12 erstmals im Masterstu-
diengang „Chemie“ ihr Studium aufnehmen . 

 Genehmigt, Bremen, den 4 . Juli 2012

 Der Rektor
 der Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1: Musterstudienverlaufsplan

Anlage 2: Modulliste für Wahlbereich
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